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Unter dem Titel Willkür und Freiheit im römischen und schweizerischen 
Erbrecht hat am 3./5. Mai 2017 ein Seminar am Romanistischen Institut 
der Universität Bern stattgefunden. Der vorliegende Band enthält einige 
Beiträge aus diesem rechtsvergleichenden Seminar.
Die Beiträge setzen sich mit dem erweiterten Umfeld der Redaktionsarbeit 
von Eugen Huber auseinander. Zudem bot der vom Bundesrat zur Revi-
sion des Erbrechts verabschiedete Vernehmlassungstext die Möglichkeit, 
rechtsvergleichend auch die aktuellsten Vorschläge des Bundesrates punk-
tuell einem Quervergleich zu unterziehen. Der rechtshistorische Vergleich 
zeigt, wie ergiebig das römische Recht nach wie vor für das Verständnis 
der Entscheidungen des Gesetzgebers und auch des modernen Rechts sein 
kann.
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Vorwort 

V 

Vorwort  

In den Vergangnen lebt das Tüchtige,  
Verewigt sich in schöner Tat. 
Und so gewinnt sich das Lebendige, 
Durch Folg aus Folge neue Kraft. 
(J.W. Goethe, Gedichte, 294) 

«In seinem ganzen Leben habe Cato drei Dinge bereut: Ein Schiff genommen 
zu haben, obwohl das Reiseziel auch über Land erreichbar gewesen wäre, 
seiner Frau ein Geheimnis anvertraut zu haben und schliesslich, dass er einen 
Tag ohne Testament geblieben sei»1. So berichtet Plutarch über Cato den 
Älteren. Die ersten zwei Dinge haben erkennbar nichts mit Erbrecht zu tun, 
sondern gründen auf der Furcht Catos vor der Schifffahrt und dem Geschwätz 
der Frauen. Die Aussage bezüglich des Testaments zeigt hingegen einpräg-
sam, wie wichtig es für die Römer war, ein Testament zu redigieren, um über 
das eigene Vermögen nach dem Tod entscheiden zu können. Nicht nur das 
Testament, sondern das Erbrecht im Allgemeinen hatte eine wichtige Rolle in 
der römischen Gesellschaft. Es reicht hier zu erwähnen, dass die Digesten, die 
mit ihren fünfzig  Büchern das Herzstück des Corpus Iuris Civilis bilden, eine 
so zahlreiche Kasuistik und Regel zum Erbrecht enthalten, dass dieses fast 
einen Drittel füllt.  

Unter dem Titel Willkür und Freiheit im römischen und schweizerischen 
Erbrecht hat am 3. und 5. Mai 2017 ein Seminar am Romanistischen Institut 
der Universität Bern stattgefunden. Nach weiterer Überarbeitung werden 
einige Beiträge aus diesem sehr ergiebigen rechtsvergleichenden Seminar mit 
dem vorliegenden Band einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  

Gleich geblieben ist das Konzept dieses Sammelbandes (vgl. dazu schon die 
Bände 4 und 7 der vorliegenden Reihe): Es wurde nicht eine Primärquelle 
Eugen Hubers ediert, sondern in einem Sammelband das erweiterte Umfeld 
seiner Redaktionsarbeit einer Ausleuchtung unterzogen. Zudem bot der vom 
Bundesrat am 4. März 2016 zur Revision des Erbrechts verabschiedete Ver-
nehmlassungstext die Möglichkeit, rechtsvergleichend auch die aktuellsten 
Vorschläge des Bundesrates punktuell einem Quervergleich zu unterziehen.  

Der rechtshistorische Vergleich zeigt, wie fruchtbar das römische Recht nach 
wie vor für das Verständnis der Entscheidungen des Gesetzgebers und auch 

                                                 
1  Plutarch, Cato maior, 9.6. 
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des modernen Rechts sein kann, selbst wenn es um Rechtsfragen de lege 
ferenda geht. Dabei kann die Bedeutung des Erbrechts, angesichts der zu-
nehmenden Überalterung der (westeuropäischen) Gesellschaften gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden.  

Die Herausgeber bedanken sich für die Begleitung des Manuskriptes bei den 
Mitarbeitern des Romanistischen Instituts sowie in der Kanzlei Urs Fasel, 
allen voran Herrn Frederik Gerlach, Herrn Anderson da Silva Rocha und Frau 
Melanie Ramsebner. Ein herzliches Danke-Schön geht auch an den Verlag, 
allen voran Frau Christa Escher, MLaw, sowie Herrn Dr. Stephan Grieb vom 
Stämpfli Verlag.  

 

Bern, im Spätherbst 2017 Prof. Dr. Iole Fargnoli Dr. Urs Fasel 
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z.T. zum Teil 
z.Z. zur Zeit 
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